
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/5/28 3Ob108/74,
1Ob654/79

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1974

Norm

ZPO §510

Rechtssatz

§ 510 Abs 1 ZPO ist nicht nur im Fall der Nichtigkeit der Berufungsentscheidung aus den im § 477 Abs 1 Z 4 und 5 ZPO

angeführten Gründen anzuwenden, sondern - wie § 510 Abs 2 ZPO - auch in allen anderen Fällen von Nichtigkeiten, in

denen die Klage nicht zurückzuweisen ist, sondern eine neuerliche Sachentscheidung zu tre;en ist, wie im Fall des §

477 Abs 1 Z 2 ZPO.
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